
*DE10234083B420100617*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 102 34 083 B4 2010.06.17
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 102 34 083.8
(22) Anmeldetag: 26.07.2002
(43) Offenlegungstag: 19.02.2004
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 17.06.2010

(51) Int Cl.8: B60K 28/00 (2006.01)
B60W 10/02 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 
Patentkostengesetz).
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(57) Hauptanspruch: Starteinrichtung für ein Kraftfahrzeug 
(1), das die folgenden Merkmale aufweist:  
– einen Signaleingang für eine manuell betätigbare Notsig-
naleinrichtung (7),  
– einen Signaleingang für einen Getriebesensor eines mit 
einem Motor (3) des Kraftfahrzeugs (1) verbundenen 
Getriebes (2),  
– einen Signalausgang für einen am Motor (3) angeordne-
ten Anlasser (4), der eine Anlasserbetätigungseinrichtung 
(5) aufweist,  
– einen Signalausgang für eine Startersperre in einer Steu-
erelektronik (6), die eine Betätigung des Anlassers (4) 
beim Vorliegen vorbestimmter Betriebszustände des Kraft-
fahrzeugs (1) automatisch verhindert, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wirkung der Startersperre in der Steue-
relektronik (6) durch ein an den Signalausgang für die 
Startersperre abgegebenes Signal außer Kraft setzbar ist, 
wenn ein vorbestimmtes Signal am Signaleingang für die 
Notsignaleinrichtung (7) anliegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug, das 
einen Motor und ein damit verbundenes Getriebe 
zum Antrieb des Kraftfahrzeugs aufweist.

[0002] Ein gattungsgemäßes Kraftfahrzeug weist 
weiterhin eine Anlasserbetätigungseinrichtung auf. 
Ferner ist eine Startersperre vorgesehen, die eine 
Betätigung des Anlassers beim Vorliegen bestimmter 
Betriebszustände des Kraftfahrzeugs automatisch 
verhindert. Ein solches Kraftfahrzeug ist beispiels-
weise in der EP 0 820 919 A1 offenbart. Dort wird das 
Starten eines Motorrads automatisch verhindert, 
wenn nicht bestimmte Bedingungen des Kraftfahr-
zeugs erfüllt sind, beispielsweise wenn der Haupt-
ständer eingeklappt ist oder wenn der Kupplungsgriff 
nicht gezogen wird.

[0003] Die DE 92 02 963 U1 zeigt ein Kraftfahrzeug, 
bei dem eine Startersperre eine Betätigung des An-
lassers des Kraftfahrzeugs verhindert, wenn ein 
Gang bei dem Getriebe des Kraftfahrzeugs eingelegt 
ist.

[0004] Andere gattungsgemäße Kraftfahrzeuge 
weisen eine Starteinrichtung auf, die eine Betätigung 
des Anlassers ausschließlich beim Vorliegen vorbe-
stimmter Betriebszustände des Kraftfahrzeugs er-
möglicht. Solche Kraftfahrzeuge sind beispielsweise 
in der DE 197 46 149 A1 offenbart.

[0005] Aus der EP 0 596 354 A2 ist ein Eingriffsü-
bersteuerungssystem bekannt, das mehrere durch 
Hydraulikdruck betätigbare Steuerelemente zum Ein-
rücken eines Gangs des Getriebes eines Kraftfahr-
zeugs in Abhängigkeit von der Einstellung eines 
Schalthebels aufweist. Um zu vermeiden, dass beim 
Starten des Fahrzeugs ein Gang eingelegt ist, wird 
ein Eingriffsübersteuerungssystem vorgeschlagen, 
das auch dort anwendbar ist, wo der Schalthebel le-
diglich elektrische Signale abgibt.

[0006] Die DE 31 46 516 C2 stellt ein Kraftfahrzeug 
mit einer Einrichtung zum Verhindern der Wahl eines 
falschen Gangs für ein Fahrzeuggetriebe bereit, das 
sowohl manuell als auch mit automatischer Gang-
wahl betrieben werden kann.

[0007] Die EP 0 581 124 A2 zeigt eine Steuervor-
richtung für ein Fahrzeuggetriebe, das bei Ausfall ei-
ner Steuerungskomponente auf eine Notbetriebs-
funktion umschaltbar ist. Bei der darin offenbarten 
Vorrichtung soll ein Sicherheitsschutz, durch den ein 
Starten bei eingerücktem Gang verhindert wird, auch 
bei dem Notfallbetrieb erhalten bleiben.

[0008] Bei den gattungsgemäßen Kraftfahrzeugen 
kann es vorkommen, dass eine Betätigung des An-
lassers in bestimmten Gefahrsituationen vom Benut-

zer des Kraftfahrzeugs gewünscht wird, beispielswei-
se wenn sich das Fahrzeug nach einem Ausfall des 
Motors mitten auf einem Bahnübergang befindet, an 
den sich gerade ein Zug nähert.

[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein insofern 
verbessertes Kraftfahrzeug bereitzustellen. Es ist au-
ßerdem Aufgabe der Erfindung, eine Starteinrichtung 
für ein solches verbessertes Kraftfahrzeug bereitzu-
stellen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand 
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte 
Weiterbildungen ergeben sich aus den jeweiligen Un-
teransprüchen.

[0011] Gemäß einem der Erfindung zugrundelie-
genden Gedanken wird eine an vielen Kraftfahrzeu-
gen bereits vorhandene Notsignaleinrichtung abge-
tastet. Bei für den Straßenverkehr zugelassenen 
Fahrzeugen ist hierzu häufig ein Schalter für eine 
Warnblickanlage vorgesehen, der abgetastet werden 
kann. Die entsprechende Schalterinformation wird 
dazu verwendet, eine Sicherheitsfunktion der Start-
einrichtung bzw. der Startersperre außer Kraft zu 
setzten, so dass ein gewünschter Notlauf eingeleitet 
werden kann. Eine solche Funktion kann beispiels-
weise als Software in einer bereits vorhandenen Ge-
triebeelektronik realisiert werden.

[0012] Als weiterer Schutz gegen ungewolltes An-
fahren des Kraftfahrzeugs kann eine zusätzliche Ak-
tivierung der Startersperre bzw. der Startereinrich-
tung dadurch erfolgen, dass beispielsweise ein Be-
dienungselement, wie ein Getriebewählhebel oder 
ein anderes Bedienungselement des Kraftfahrzeugs 
betätigt werden muss, um in einer Notsituation eine 
Betätigung des Anlassers zu erlauben.

[0013] Die erfindungsgemäße Starteinrichtung 
weist zur Verwirklichung der Erfindung einen Signal-
eingang für eine manuell betätigbare Signaleinrich-
tung zur Abgabe des Notsignals auf. Weiterhin ist ein 
Signaleingang für einen Getriebesensor eines mit ei-
nem Motor des Kraftfahrzeugs verbundenen Getrie-
bes zum Antrieb des Kraftfahrzeugs vorgesehen. Die 
erfindungsgemäße Starteinrichtung hat auch einen 
Signalausgang für einen am Motor angeordneten An-
lasser, der eine Anlasserbetätigungseinrichtung auf-
weist. In einer ersten Ausgestaltung der Starteinrich-
tung ist ein Signalausgang für eine Startersperre vor-
gesehen, die eine Betätigung des Anlassers beim 
Vorliegen vorbestimmter Betriebszustände des Kraft-
fahrzeugs automatisch verhindert. Durch eine solche 
Startersperre wird verhindert, dass der Anlasser ar-
beitet, wenn dies nicht erwünscht ist, beispielsweise 
wenn wegen einer fehlenden oder falschen Betäti-
gung des Kraftfahrzeugs eine Gefahr droht. Bei die-
ser Ausgestaltung der Erfindung kann die Wirkung 
der Startersperre durch ein im Signalausgang für die 
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Startersperre abgegebenes Signal außer Kraft ge-
setzt werden, wenn ein vorbestimmtes Signal am Si-
gnaleingang für die Notsignaleinrichtung anliegt. In 
der einfachsten Weise ist dies dann gegeben, wenn 
der Bediener des Kraftfahrzeugs die Notsignalein-
richtung betätigt hat.

[0014] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung weist die Starteinrichtung einen Signalausgang 
für eine Startlogik auf, der eine Betätigung des Anlas-
sers beim Vorliegen vorbestimmter Betriebszustände 
des Kraftfahrzeugs ermöglicht. Erfindungsgemäß
wird die Wirkung der Startlogik durch ein an den Sig-
nalausgang für die Starteinrichtung abgegebenes Si-
gnal zwangsweise eingeschaltet, wenn ein vorbe-
stimmtes Signal am Signaleingang für die Notsignal-
einrichtung anliegt.

[0015] Mit einer der beiden Alternativen kann für na-
hezu jeden Kraftfahrzeugtyp eine passende Startein-
richtung bereitgestellt werden, die einen gewünsch-
ten Betrieb auch in Notsituationen ermöglicht. Dann 
braucht nur die Notsignaleinrichtung betätigt werden, 
worauf eine Betätigung des Anlassers ermöglicht 
wird. Mit einem solchen betätigten Anlasser kann bei 
eingerücktem Gang des Getriebes das Fahrzeug 
noch ein Stück bewegt werden, und zwar auch wenn 
der Motor ausgefallen ist. Dies erweist sich beson-
ders in Situationen als nützlich, in denen das Kraft-
fahrzeug mit ausgefallenem Motor auf einem Bahnü-
bergang stehen bleibt, an dem sich ein Schienenfahr-
zeug nähert.

[0016] Das Kraftfahrzeug kann dabei ein als auto-
matisches Getriebe (AT) ausgebildetes Getriebe auf-
weisen, wobei die Startersperre eine Betätigung des 
Anlassers ausschließlich dann gestattet, wenn sich 
ein Getriebewählhebel des Getriebes in Leerlauf, 
Neutral- oder Parkstellung befindet. Die Erfindung ist 
auch für ein Kraftfahrzeug denkbar, bei dem ein ma-
nuelles Getriebe (MT) vorgesehen ist, wobei eine 
Startersperre eine Betätigung des Anlassers aus-
schließlich dann gestattet, wenn kein Kraftschluss 
vorhanden und/oder ein Kupplungspedal und ein 
Bremspedal des Kraftfahrzeugs betätigt wird.

[0017] Die Erfindung erweist sich gerade bei manu-
ellen Getrieben mit automatisierter (MTA) Betätigung 
als vorteilhaft, bei denen die Getriebeelektronik einen 
Motorstart bei eingelegtem Gang und geschlossener 
Kupplung aus Sicherheitsgründen verhindert. Gera-
de bei solchen Kraftfahrzeugen ist eine elektrische 
Verbindung vom Getriebesteuergerät zum Warn-
blinkschalter besonders einfach zu verlegen, wo-
durch sich eine besonders einfache Ausrüstung des 
Kraftfahrzeugs mit der gewünschten Sicherheitsfunk-
tion bewerkstelligen lässt.

[0018] Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher veranschaulicht.

[0019] Die einzige Figur zeigt eine schematische 
Darstellung eines Kraftfahrzeugs 1, das mit einer er-
findungsgemäßen Starteinrichtung versehen ist. Von 
dem Kraftfahrzeug 1 ist in dieser Ansicht ein Getriebe 
2 gezeigt. Das Kraftfahrzeug 1 weist weiterhin einen 
mit dem Getriebe 2 verbundenen Motor 3 sowie ei-
nen mit dem Motor 3 verbundenen Anlasser 4 auf. 
Am Anlasser 4 ist ein elektrischer Anlasserschalter 5
vorgesehen, der von einem Benutzer des Kraftfahr-
zeugs 1 betätigt werden kann. Weiterhin ist eine Ge-
triebeelektronik 6 vorgesehen, die mit dem Anlasser 
4 elektrisch in Verbindung steht. Die Getriebeelektro-
nik 6 ist so ausgebildet, dass eine Betätigung des An-
lassers 4 durch den Anlasserschalter 5 nur dann er-
möglicht wird, wenn sich ein in dieser Ansicht nicht 
gezeigter Getriebewählhebel in einer Leerlauf-, Neu-
tral- oder Parkstellung befindet, wobei zusätzlich ab-
getastet werden kann, ob eine Kupplung im Getriebe 
2 geschlossen ist.

[0020] Das Kraftfahrzeug 1 hat noch eine Notsignal-
einrichtung 7, die von einem Benutzer des Kraftfahr-
zeugs über einen Notsignalsschalter 8 betätigt wer-
den kann. Zwischen der Notsignaleinrichtung 7 und 
der Getriebeelektronik 6 ist eine Verbindungsleitung 
9 vorgesehen, über die der Getriebeelektronik 6 eine 
Information darüber zugeführt wird, ob die Notsignal-
einrichtung 7 betätigt worden ist oder nicht. Das Ge-
triebe 2 treibt gegebenenfalls ein Fahrzeugrad 10 an.

[0021] Im Betrieb des Kraftfahrzeugs 1 sind insbe-
sondere die folgenden Betriebszustände denkbar.

[0022] In einem ”normalen” Betriebszustand tastet 
die Getriebeelektronik beim MT beim Starten eines 
Fahrzeugs zunächst ab, ob beim Getriebe 2 ein Gang 
eingelegt ist und ob die Kupplung geschlossen ist, 
beim AT, ob die Park- oder Neutralstellung nicht ein-
gelegt und die Fußbremse nicht getreten ist, und 
beim MTA, ob die Neutralstellung nicht eingelegt und 
die Fußbremse nicht getreten ist. Falls dies der Fall 
ist, wird der Anlasser 4 so beaufschlagt, dass dieser 
bei einer Betätigung des Anlasserschalters 5 nicht ar-
beitet. Dadurch wird ein Anlassen des Motors 3 ver-
hindert, wodurch eine unerwünschte Beaufschlagung 
des Getriebes 2 mit Motordrehmoment und damit ein 
unerwünschtes Drehen des Fahrzeugrads 10 unter-
bleibt.

[0023] Tastet die Getriebeelektronik bei einer Betä-
tigung des Anlasserschalters 5 ab, dass kein Gang 
beim Getriebe 2 eingerückt ist und/oder dass die 
Kupplung des Getriebes 2 geöffnet ist bzw. beim MTA 
und AT die oben genannten Kriterien nicht erfüllt sind, 
dann wird ein Ingangsetzen des Anlassers 4 und da-
mit ein Starten des Motors 3 ermöglicht.

[0024] In einem dritten Betriebszustand, in dem der 
Getriebeelektronik 6 über die Verbindungsleitung 9
mitgeteilt wird, dass die Notsignaleinrichtung 7 betä-
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tigt worden ist, dann arbeitet die Getriebeelektronik 6
wie folgt. Bei einer Betätigung des Anlasserschalters 
5 wird unabhängig davon, ob beim Getriebe 2 ein ein-
gelegter Gang oder eine geschlossene Kupplung de-
tektiert wird, ein Ingangsetzen des Anlassers 4 er-
möglicht. Beim MTA bzw. beim AT wird dann automa-
tisch der Anfahrgang eingelegt. Beim AT muss aller-
dings dafür gesorgt werden, dass der Öldruck zum 
Schließen der entsprechenden Schaltkupplung be-
reitgestellt wird. Dies kann z. B. durch eine separate 
Pumpe oder einen Druckspeicher erfolgen, der hy-
draulisch oder pneumatisch arbeitet. Dadurch kann 
das Fahrzeugrad 10 auch dann in Drehung versetzt 
werden, wenn der Motor 3 nicht mehr arbeitet. In die-
sem Fall wird die vom Anlasser 4 erzeugte Antriebs-
energie über das Schwungrad des Motors 3 direkt an 
das Getriebe 2 weitergeleitet, das das Fahrzeugrad 
10 bewegt.

Patentansprüche

1.  Starteinrichtung für ein Kraftfahrzeug (1), das 
die folgenden Merkmale aufweist:  
– einen Signaleingang für eine manuell betätigbare 
Notsignaleinrichtung (7),  
– einen Signaleingang für einen Getriebesensor ei-
nes mit einem Motor (3) des Kraftfahrzeugs (1) ver-
bundenen Getriebes (2),  
– einen Signalausgang für einen am Motor (3) ange-
ordneten Anlasser (4), der eine Anlasserbetätigungs-
einrichtung (5) aufweist,  
– einen Signalausgang für eine Startersperre in einer 
Steuerelektronik (6), die eine Betätigung des Anlas-
sers (4) beim Vorliegen vorbestimmter Betriebszu-
stände des Kraftfahrzeugs (1) automatisch verhin-
dert, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkung 
der Startersperre in der Steuerelektronik (6) durch ein 
an den Signalausgang für die Startersperre abgege-
benes Signal außer Kraft setzbar ist, wenn ein vorbe-
stimmtes Signal am Signaleingang für die Notsignal-
einrichtung (7) anliegt.

2.  Starteinrichtung für ein Kraftfahrzeug, das die 
folgenden Merkmale aufweist:  
– einen Signaleingang für eine manuell betätigbare 
Notsignaleinrichtung (7) zur Abgabe eines Notsig-
nals,  

– einen Signaleingang für einen Getriebesensor ei-
nes mit einem Motor (3) des Kraftfahrzeugs (1) ver-
bundenen Getriebes (2) zum Antrieb des Kraftfahr-
zeugs,  
– einen Signalausgang für einen am Motor (3) ange-
ordneten Anlassen (4), der eine Anlasserbetäti-
gungseinrichtung (5) aufweist,  
– einen Signalausgang für eine Startlogik, die eine 
Betätigung des Anlassers (4) beim Vorliegen vorbe-
stimmter Betriebszustände des Kraftfahrzeugs (Sen-
soren) ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wirkung der Startlogik durch ein an den Signalaus-
gang für die Starteinrichtung abgegebenes Signal 
einschaltbar ist, wenn ein vorbestimmtes Signal am 
Signaleingang für die Notsignaleinrichtung (7) an-
liegt.

3.  Kraftfahrzeug mit einer Starteinrichtung nach 
den vorhergehenden Ansprüchen.

4.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Getriebe (2) als automati-
sches oder automatisiertes Getriebe ausgebildet ist, 
wobei die Startersperre eine Betätigung des Anlas-
sers (4) ausschließlich dann gestattet, wenn sich ein 
Getriebewählhebel des Getriebes in einer Fahrstel-
lung befindet.

5.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Getriebe (2) als manuelles 
oder automatisiertes, manuelles Getriebe ausgebil-
det ist, wobei die Startersperre eine Betätigung des 
Anlassers (4) ausschließlich dann gestattet, wenn die 
Kupplung geschlossen und ein Fahrgang eingelegt 
ist.

6.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerelektronik (6) Bestand-
teil der Motorsteuerung ist.

7.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerelektronik (6) Bestand-
teil der Getriebesteuerung ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug
2 Getriebe
3 Motor
4 Anlasser
5 Anlasserschalter
6 Getriebeelektronik
7 Notsignaleinrichtung
8 Notsignalschalter
9 Verbindungsleitung
10 Fahrzeugrad
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Anhängende Zeichnungen
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